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I.
An die
Rechnungsämter, Kirchengemeindeämter, Verwaltungsämter
Kirchengemeinden, die zur Kassen- und Rechnungsfüh​rung nicht einem Verwaltungsamt angeschlossen sind,
sowie Diakonieverbände im Bereich der Evangelischen Landeskirche in Baden

Evangelische Tagungs- und Begegnungsstätte

Beuggen e.V., Schloss Beuggen, 79618 Rheinfelden

Evangelische Begegnungsstätte Hohenwart e.V., Schön​bornstr. 25, 75181 Pforzheim-Hohenwart

Diakonisches Werk der Evangelischen Landes​kirche in Baden, Vorholzstr. 3, 76137 Karlsruhe

Evangelische Fachhochschule, Bugginger Str. 38, 79114 Freiburg

Rechnungsprüfungsamt, im Hause

Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle, im Hause

Gesamtausschuss, im Hause

Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kommission, im Hause


	
	Rechtsreferat
Abt. Arbeits- und Dienstrecht
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Sachbearbeitung:
Herr Zeier 
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Rundschreiben 8/1998
Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung
h i e r :  Nachentrichtung von Umlagen für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die nebenberuflich be​schäftigt im Sinne der Protokollnotiz zu § 3 Buchstabe n BAT bzw. § 3 Abs. 1 Buchstabe m MTArb in der bis 31.12.1997 geltenden Fassung waren, für Zeiten vor dem 01.01.1998

Sehr geehrte Damen und Herren,

  die mit Wirkung vom 01.04.1991 eingefügte Protokollnotiz zu § 3 Buchstabe n BAT wurde durch den 74. Tarifvertrag zur Änderung des BAT ab 01.01.1998 aufgehoben (Nr. 2 des Rundschrei​bens 6/1998 vom 14.09.1998). Dadurch regelt sich das Arbeitsverhältnis der Mitarbeiterin​nen/Mitarbeiter, die im Sinne dieser Protokollnotiz nebenberuflich beschäftigt waren, ab dem 01.01.1998 nach dem BAT, soweit keine geringfügige Beschäftigung nach § 8 SGB IV ausgeübt wird.
Entsprechendes gilt für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, deren Arbeitsverhältnis aus dem Geltungsbe​reich des MTArb ausgenommen war, weil die ebenfalls zum 01.01.1998 weggefallene Protokoll​notiz zu § 3 Abs. 1 Buchstabe m MTArb anzuwenden war.

Die damit korrespondierende Vorschrift des § 26 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe b der Satzung der VBL, die nach § 3 Buchstabe n BAT nebenberuflich beschäftigte Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus der Versicherungspflicht in der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung ausgenom​men hat, wurde durch die 31. Satzungsänderung mit der Maßgabe angepaßt, daß die von der Protokollnotiz zu § 3 Buchstabe n BAT bzw. § 3 Abs. 1 Buchstabe m MTArb erfaßten Beschäftig​ten nunmehr der Zusatzversicherungspflicht unterliegen, sofern kein allgemeiner Ausnahmetatbe​stand nach § 28 VBL-Satzung zutrifft.

Die Bekanntmachung des Finanzministeriums Baden-Württemberg zur 31. Änderung der Sat​zung der VBL vom 1. Juli 1998 (GABl. S. 425) enthält den Hinweis, daß Anträge von beschäftig​ten auf „VBL-Nachversicherung“ für vor dem 1. Juli 1998 liegende Zeiten nebenberuflicher Be​schäftigung i.S. der Protokollnotiz zu § 3 Buchstabe n BAT in der bis zum 31.07.1998 geltenden Fassung (richtigerweise müsste es lauten vor dem 01.01.1998, da der 74. Tarifvertrag zum BAT bzw. der 2. Änderungstarifvertrag zum MTArb am 01.01.1998 in Kraft getreten sind und mit den nebenberuflich beschäftigten sozialversicherungspflichtigen Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern Arbeits​verträge auf Grundlage des BAT bzw. MTArb daher rückwirkend ab 01.01.1998 abzuschließen waren) in analoger Anwendung der Verfahrensgrundsätze über die Durchführung der Zusatz​versorgung kurzzeitig teilzeitbeschäftigter Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (Bekanntmachung des Finanzministeriums vom 22.02.1996 – mitgeteilt mit unserem Rundschreiben vom 09.05.1996) zu behandeln sind.
Auch die VBL hat in ihrer Information 4/98 die beteiligten Rechtsträger ebenfalls davon unterrich​tet, daß für die nebenberuflich tätigen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die aufgrund der gestrichenen Protokollnotiz zu § 3 Buchstabe n BAT nicht zusatzversichert werden konnten, Umlagen zur Zu​satzversicherung für Zeiten vor dem 01.01.1998 nach Maßgabe des Verfahrens nachentrichtet werden können, das für die Durchführung der Nachversicherung von kurzzeitig teilzeitbeschäftig​ten Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter festgelegt ist (VBL-Information 1/96, ebenfalls mitgeteilt mit Rundschreiben vom 09.05.1996).
Wir geben hiervon Kenntnis und bitten, entsprechend zu verfahren. Die Nachentrichtung der Um​lagen setzt einen entsprechenden Antrag der Anspruchsberechtigten/des Anspruchsberechtigten voraus. Die nachzuentrichtende Umlage stellt steuer- und sozialversicherungspflichtiges Entgelt dar; die steuerliche Behandlung hat entsprechend den Festlegungen in Abschnitt V Nr. 1.1 Buch​stabe c und d der Bekanntmachung des Finanzministeriums vom 22.02.1996 zu erfolgen.

Der Kostenaufwand, der mit der Nachversicherung verbunden ist (nachzuentrichtende Umlage einschließlich fällig werdender Verzugszinsen), ist vom jeweiligen Anstellungsträger aus Eigen​mitteln zu finanzieren. Zentralverwaltete Mittel (Härtestockmittel) können hierfür nicht zur Verfü​gung gestellt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

(Thielmann)

Dienstliche Briefe bitten wir nicht mit persönlichen Anschriften zu versehen, sondern an den Evangelischen Oberkirchenrat zu richten.

Bankverbindung: Evangelische Landeskirchenkasse Karlsruhe, Ev. Kreditgenossenschaft e.G. Karlsruhe (BLZ 66060800) 0500003
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